

Formblatt „Nachweis Führungs- und Arbeitskräfte“ als Mindestanforderung
	Fachkraft
	Name
	Angaben zur Qualifikation *)
	Personal von Nachunternehmer

	Für Straßen und Wegebau

	Fachbauleiter im Straßen- und Wegebau
	
	
	

	Fachkundige Poliere oder Vorarbeiter im Straßen- und Wegebau
	
	
	

	Facharbeiter im Straßen- und Wegebau
	
	
	

	Für Herstellung Grundwassermessstellen oder Brunnenbau

	Baugrundgutachter mit Erfahrung bei der Herstellung von Grundwassermessstellen oder Brunnenbau
	
	
	

	Bohrgeräteführer
	
	
	

	Brunnenbauer
	
	
	



*) Qualifikationsnachweis oder persönlichen Referenznachweis beifügen
Als Mindestanforderung ist jeweils eine qualifizierte Person entsprechend der Tabelle nachzuzuweisen.

Bemerkung:
Bei Angabe von Personal von Nachunternehmern/ anderer Unternehmen ist dies in der rechten Spalte anzugeben und zusätzlich das Formblatt 235 auszufüllen.



	
	
	



